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Mitgliederwerbung als permanente Aufgabe

Trotz steigender Mitgliederzahlen ist der LVB auch in Zukunft auf weitere 
Neumitglieder angewiesen. Dabei zählen wir auf Ihre Unterstützung! Sollten 
Sie LVB-Informationsmaterial, zusätzliche lvb.inform-Hefte oder Ähnliches  
benötigen, um berufspolitisch noch nicht engagierte Kolleginnen und  
Kollegen mit ins Boot holen zu wollen, melden Sie sich bitte via info@lvb.ch! 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Der LVB empfiehlt: Lassen Sie sich ein Zwischenzeugnis ausstellen

Gemäss § 34 des Personalgesetzes können Mitarbeitende des Kantons Baselland ein Zwischenzeugnis verlangen. 
Der LVB empfiehlt seinen Mitgliedern, von diesem Recht von Zeit zu Zeit Gebrauch zu machen. Es macht Sinn, 
sich den Einsatz am Arbeitsplatz im Abstand von einigen Jahren bescheinigen zu lassen. Ein solches Zwischen-
zeugnis beschreibt die ausgeübten Tätigkeiten und beurteilt Leistung und Verhalten in «normalen Zeiten». 
Lehrpersonen sind in ihrer Tätigkeit exponiert und in aussergewöhnlichen Konstellationen können sie als  
Arbeitnehmende auch einmal rasch und unerwartet unter massiven Druck geraten. Ein Zwischenzeugnis wird  
in der Regel von der Schulleitung verfasst und vom Schulrat und der Schulleitung unterzeichnet. 

Wann ist es angezeigt, sich ein Zwischenzeugnis ausstellen zu lassen?
• Wenn die Vorgesetzten wechseln (Schulleitung, Schulratspräsidium).
• Wenn die Unterstellungen ändern.
• Wenn sich das Aufgabengebiet und/oder das Pensum wesentlich verändern.
• Wenn seit dem letzten Zwischenzeugnis einige Jahre vergangen sind.

Lehrpersonen arbeiten oft während vieler Jahre oder sogar Jahrzehnte an derselben Schule. Änderungen im 
persönlichen Umfeld oder Entwicklungen am Arbeitsplatz können das Bedürfnis oder die Notwendigkeit  
entstehen lassen, die Stelle zu wechseln. Bei der Stellensuche gehören Arbeitszeugnisse zu den notwendigen  
und wichtigen Bewerbungsunterlagen.

Wichtige Hinweise zum Thema Arbeitszeugnis finden Sie auch auf der AVS-Website unter dem folgenden Link:
http://www.avs.bl.ch/fileadmin/Dateien/Dienstleistungen/Handbuch/Handbuch_Kapitel_Themen/Arbeitszeugnis%20-%20April%202010.pdf
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